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A) ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG 
 

Die Gemeinde Niederwinkling verfügt am nördlichen Ortsrand über ein großflächiges 
Gewerbe- und Industriegebiet. Mit der vorgesehenen Erweiterung dieser gewerblichen 
Flächen durch den Bebauungs- und Grünordnungsplan „Gewerbe- und Industriegebiet 
Ost“ – Deckblatt Nr. 1 sollen die Voraussetzungen für die Erweiterung eines bereits 
ansässigen Betriebes geschaffen werden und weitere Flächen für die zukünftige 
Ansiedlung von Gewerbebetrieben ermöglicht werden. Es wird eine Fläche mit ca. 
42.000 m² Baufläche entwickelt. 
 
Die Fläche des Geltungsbereiches beträgt ca. 6,21 ha. 
 

 

 
Lage im Ort 

  



Bebauungs- und Grünordnungsplan 
„GI GE Ost“ – Deckblatt Nr. 1 

 

Seite 4 von 8 

 

 
Potentiale der Innenentwicklung 
Im Bereich des bestehenden Bebauungsplanes „GE/GI Ost“ sind noch nicht alle 
Flächen bebaut. Diese unbebauten Flächen entsprechen ungefähr der Fläche der nun 
geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes „GI GE Ost“ Deckblatt Nr. 1. Die 
genannten Flächen im Bebauungsplan „GI/GE Ost“ sind jedoch bereits im Besitz der 
dort ansässigen Betriebe und sollen für eine mögliche Erweiterung der bestehenden 
Betriebe genutzt werden. Die Gemeinde hat hier keinen Zugriff mehr. 
Die Firma VTA Verfahrenstechnische Anlagen GmbH & Co. KG benötigt für die 
Erweiterung des Betriebes zusätzliche Lagerfläche im direkten Anschluss an das 
Firmengelände. Die einzige direkt angrenzende noch freie Fläche, ist die östlich 
gelegenen Flur Nr. 387/1.  
Um für die Zukunft zu planen, soll das östliche angrenzende Flurstück 387 ebenso in 
den Geltungsbereich des Bebauungsplan - Deckblattes aufgenommen werden.  
Somit können weitere Entwicklungsflächen und Flächen für Neuansiedlungen von 
Betrieben geschaffen werden und der Gewerbestandort gestärkt werden. 

 
 
B) PLANUNGSRECHTLICHE SITUATION 
 
1. Raumordnung und Landesplanung 
 

Der Ort Niederwinkling liegt in der Region 12 Donau-Wald und ist im 
Landesentwicklungsprogramm Bayern als ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung im  
besonderen Maße gestärkt werden soll, dargestellt. 
Zur nachhaltigen Stärkung der Entwicklung zählt insbesondere auch eine Verbesserung 
der Erwerbsmöglichkeiten und eine Stärkung technologischer Entwicklungen. 

 
2. Flächennutzungs- und Landschaftsplan 
 

Das Planungsgebiet ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan mit integrierten  
Landschaftsplan teils als gewerbliche Fläche und teils als landwirtschaftliche Nutzfläche 
dargestellt. 
Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan wird im Parallelverfahren durch Deckblatt  
Nr. 37 geändert. 

 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan 
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C) BESCHREIBUNG DES PLANUNGSGEBIETES 
 
1. Lage 
 

Das Planungsgebiet grenzt unmittelbar an die im Nordosten von Niederwinkling 
befindlichen Gewerbe- und Industriegebietsflächen an. Es liegt südlich und östlich der 
bereits ausgewiesenen Flächen des Gewerbegebietes „GE Ost“ und „GI GE 
Schaidweg“. 
Die Entfernung zur Autobahnauffahrt der A3 Nürnberg-Passau beträgt ca. 800 m. 

 

 
Lage 
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2.  Größe / Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 6,21 ha.  
 
Davon neu überplant werden: 
 
Bauland    4,18 ha 
Grünfläche privat  
Inkl. RRB   0,68 ha 
Grünfläche öffentlich   
Inkl. Feldweg   0,06 ha 
Öffentliche Verkehrsfläche 0,23 ha 
 
Folgende Flurstücke liegen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
387/1; 387; 386 (TF); 378 (TF); 379 (TF); 380 (TF); 381; 377 (TF); 374/1 (TF); 371/11 
(TF) 
 
Bisher werden die Flächen landwirtschaftlich genutzt. 

 

 
 Lageplan mit Geltungsbereich 
 
3.  Baugrund 
 

Im Rahmen der Bauleitplanung wurde bisher keine Baugrunderkundung durchgeführt.  
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4.  Kampfmittel / Altlasten 
 

Es liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im Boden vor. 
Verborgene Kampfmittel können jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, so 
dass bei Aushubarbeiten mit der entsprechenden Vorsicht gearbeitet werden sollte 
 
Aufgrund der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung ist davon auszugehen, dass  
das Grundstück frei von Altlasten ist. 
 
Im Plangebiet befinden sich laut Auskunft des BayernAtlas (Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat) keine Bodendenkmäler und keine 
Baudenkmäler. Auch nicht im näheren Umfeld. 
 
Archäologische Bodenfunde sind dennoch nicht auszuschließen. Daher ist der 
Oberbodenabtrag im Einvernehmen und unter der fachlichen Aufsicht der 
Kreisarchäologie des Landkreises Straubing-Bogen bzw. des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege durchzuführen.  
 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem 
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 
 
Art. 7 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf 
von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet. 
 
Zur Vermeidung unbeobachteter Denkmalzerstörungen ist der Beginn des 
Oberbodenabtrages - auch für Erschließungsmaßnahmen - rechtzeitig anzuzeigen. 

 

 
Luftbild  
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D) IMMISSIONSSCHUTZ 
 
 Für das Bebauungsplan Deckblatt wurde bisher kein Immissionsgutachten erstellt. Die 

festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegel orientieren sich an den 
angrenzenden Gewerbegebieten. 

 
E) ERSCHLIESSUNG 
 
1. Verkehrstechnische Erschließung 

Die Erschließung der Erweiterung des „GE Ost“ erfolgt von der Bernrieder Straße aus 
über die Handwerkerstraße. Die bestehende Handwerkerstraße wird nach Norden und 
Osten in das neue Plangebiet verlängert und mit einem Wendehammer abgeschlossen. 
Die Erschließung kann langfristig nach Osten zu einer weiteren Erweiterung ausgebaut 
werden. Die Möglichkeit wurde im Bebauungsplan berücksichtigt. 

 
2. Abwasserentsorgung 

Schmutzwasser wird in den zu errichtenden Schmutzwasserkanal mit Anschluss an den 
bestehenden Schnitzwasserkanal in der Handwerkerstraße eingeleitet und in die 
gemeindliche Kläranlage entsorgt. 
 
Nicht verschmutztes Niederschlagswasser wird getrennt abgeleitet. Das anfallende 
Niederschlagwasser auf den Privatgrundstücken ist auf den Grundstücken in einem 
ausreichend dimensionierten Regenrückhaltebecken oder in einer ausreichend 
dimensionierten Zisterne zu sammeln, zu reinigen und gedrosselt über einen neu zu 
errichtenden Regenwasserkanal abzuleiten. 
Das Oberflächenwasser der öffentlichen Verkehrsflächen wird in einem Stauraumkanal 
gesammelt und ebenfalls gedrosselt in den Irlgraben eingeleitet. 

 
3. Trink- und Löschwasser 

Gesichert durch Anschluss an die gemeindliche Wasserversorgungsanlage. Die 
mengenmäßig ausreichende Löschwasserversorgung wird im Zuge der Errichtung 
eines neuen Wassernetzes berücksichtigt.  
Die öffentliche Wasserleitung ist mindestens so auszulegen, dass bei gleichzeitiger 
Benützung von zwei nächstgelegenen Hydranten – Unterflurhydranten nach DIN 3221 
Teil 1 und Überflurhydranten nach DIN 3222 Teil 1 im Verhältnis 2:1 – ein Förderstrom 
von je 800 l/min (bei Industrie- und Gewerbegebieten 1.600 l/min) über zwei Stunden 
bei einem Fließdruck von 1,5 bar erreicht wird. 

 
4. Stromversorgung 

Eine Stromversorgung ist durch den Anschluss an die bestehende Versorgungsstruktur 
und die neue Verlegung eines Versorgungsnetzes durch die Bayernwerk AG gesichert. 

 
5. Abfallentsorgung 

Wird durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land gewährleistet. 
 
6. Telekommunikation 

Der Anschluss an das öffentliche Telefonnetz ist durch eine Erweiterung des 
bestehenden Versorgungsnetzes gewährleistet. 

 
 
 
 
 
 

aufgestellt: 28.01.2025    


